
BM Thul weist darauf hin, dass es zu diesem TOP eine Anfrage des Stv. Wernicke mit mehreren 
Punkten gegeben habe, die erst in der Ratssitzung am 30.06.2021 abschließend beantwortet 
werden könne. 
 
Anschließend empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat folgenden  
 
Beschluss: 
 
Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I 2017 S. 3634) i. V. m. §§ 7, 
41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) sowie gem. § 8 Abs. I und III der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Bergneustadt vom 18.11.1991 
(Erschließungsbeitragssatzung) – in den jeweils gültigen Fassungen – beschließt der Rat der 
Stadt Bergneustadt folgende Satzung: 
 
 
Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage 
"Hanenstraße“ vom XX.XX.XXXX 
 

§ 1 
 

Die Erschließungsanlage “Hanenstraße“ (im beigefügten Lageplan schraffiert dargestellt) ist 
abweichend von § 8 Abs. 1 der Erschließungsbeitragssatzung ohne Gehwege sowie ohne 
Begleitgrün im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 a v. g. Erschließungsbeitragssatzung endgültig 
hergestellt. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 


